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Zitat von Quittengelee

[Wieder am Thema vorbei]

Es geht um Bayern, nicht um NRW. In Bayern ist explizit geregelt, dass sich Lehrkräfte auf
Amweisung zur Bertretung bereitzuhalten haben. Auch eine Anwesenheitspflicht in der Schule
ist möglich. Und nein, das ist solange keine Mehrarbeit, wie nicht tatsächlich Vertretung anfällt.

Mir erschließt sich beim besten Willen nicht, was an den oben zitierten Gesetzesauszügen nicht
verständlich ist. Und warum du ständig mit NRW um die Ecke kommst, obwohl es um Bayern
geht, erschließt sich mir auch nicht. Warum fällt es dir so schwer zu akzeptieren, dass es in
Bayern eine andere Gesetzeslage als in NRW gibt?

Edit: In Bayern obliegt die Verteilung der Unterrichtsstunden und die Autfteilung auf
entsprechende Pläne grundsätzlich nicht der Lehrerkonferenz sondern der Schulleitung.

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVwV288393-27

Edit2: Ich würde mich auch mal an den Personalrat oder die Gewerkschaft wenden WENN
tatsächlich mehr als drei Stunden pro Monat vertreten werden müssen, ohne, dass es dafür
einen Ausgleich gibt. Vertretung ist Mehrarbeit, die ausgegelichen werden muss.

Die Bereitschaft ansich, auch in der Schule, ist in Ordnung.
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